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MIT DER EINE ÜBERPRÜFUNG DES ANGEZEIGTEN BILDES MÖGLICH IST

(57) Die Erfindung betrifft eine Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Bildern, insbesondere Piktogrammen,
- mit einem Bildspeicher, in dem Bilddaten von verschiedenen Bildern speicherbar sind,
- mit einem Anzeigemittel (A), zum Anzeigen eines der gespeicherten Bilder,
- mit einem Verarbeitungsmittel, mit dem aus dem Bildspeicher Bilddaten eines der gespeicherten Bilder auslesbar und
in ein elektrisches Signal zum Steuern des Anzeigemittels zum Anzeigen des Bildes umwandelbar sind, und
- mit einem Eingang zum Einlesen der Anweisung zur Auswahl des Bildes, welches aus dem Bildspeicher auszulesen
und durch das Anzeigemittel anzuzeigen ist,
- wobei die Anzeigevorrichtung wenigstens ein Erfassungsmittel (S1 bis S4) aufweist, mit welchem aus dem angezeigten
Bild oder dem elektrischen Signal zum Steuern des Anzeigemittels (A) zum Anzeigen des Bildes eine Information
erfassbar ist, und
- die Anzeigevorrichtung wenigstens ein Vergleichsmittel aufweist,
- mit welchem die von dem wenigstens einen Erfassungsmittel (S1 bis S4) erfasste Information über das angezeigte
Bild einerseits
- mit
• der über den Eingang eingelesenen Anweisung oder
• einer in der Anweisung enthaltenen Information oder
• den gespeicherten Bilddaten oder
• einer mit den Bilddaten gespeicherten und den Bilddaten zugeordneten Information
andererseits vergleichbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anzeige-
vorrichtung zur Anzeige von Bildern, insbesondere Pik-
togrammen,

- mit einem Bildspeicher, in dem Bilddaten von ver-
schiedenen Bildern speicherbar sind,

- mit einem Anzeigemittel zum Anzeigen eines der ge-
speicherten Bilder,

- mit einem Verarbeitungsmittel, mit dem aus dem
Bildspeicher Bilddaten eines der gespeicherten Bil-
der auslesbar und in ein elektrisches Signal zum
Steuern des Anzeigemittels zum Anzeigen des Bil-
des umwandelbar sind, und

- mit einem Eingang zum Einlesen der Anweisung zur
Auswahl des Bildes, welches aus dem Bildspeicher
auszulesen und durch das Anzeigemittel anzuzei-
gen ist.

[0002] Derartige Anzeigevorrichtungen werden in Not-
beleuchtungen von Gebäuden als Rettungswegken-
nzeichenleuchte (auch als Rettungszeichenleuchte bez-
eichnet) zur Anzeige von Rettungswegkennzeichen
eingesetzt. Die Rettungswegkennzeichen sind in den
Bildspeichern abgelegt. Durch die von einem Steuerger-
ät zur Rettungswegkennzeichenleuchte übertragene An-
weisung wird bestimmt, welches Rettungswegken-
nzeichen angezeigt wird. Mit dieser Art Rettungswegken-
nzeichenleuchte ist eine dynamische oder adaptive
Fluchtweglenkung möglich, wie sie zum Beispiel in dem
ZVEI Merkblatt 330013:2016-5 "Adaptive Fluchtwe-
glenkung" beschrieben ist. In Abhängigkeit von der konk-
reten Lage in einem Fall in dem ein Gebäude evakuiert
werden muss, können durch eine dynamische Fluchtwe-
glenkung oder eine adaptive Fluchtweglenkung die Per-
sonen, die das Gebäude verlassen, geleitet werden. Da-
durch können diese Personen möglichst schnell aus dem
Gefahrenbereich heraus, von dem Gefahrenbereich weg
und/oder an dem Gefahrenbereich vorbeigeführt wer-
den.
[0003] Bisher ist nicht bekannt, dass bei einer Ret-
tungswegkennzeichenleuchte eine automatische Über-
prüfung möglich ist, mittels der festgestellt werden kann,
ob das Rettungswegkennzeichen gemäß der Anweisung
oder aufgrund eines Fehlers oder Defektes ein anderes
oder gar kein Rettungswegkennzeichen anzeigt. Eine vi-
suelle Überprüfung der Rettungswegkennzeichenleuch-
te ist zwar möglich, aber mit einem sehr hohen Aufwand
verbunden, da bei jeder Leuchte geprüft werden muss,
ob jede mögliche Anweisung zu der gewünschten Anzei-
ge des ausgewählten Rettungswegkennzeichens führt.
[0004] Ähnliche Probleme können bei anderen An-
wendungen von Anzeigevorrichtungen der eingangs ge-
nannten Art entstehen.
[0005] Der Erfindung liegt daher das Problem zugrun-
de, eine bekannte Anzeigevorrichtung so zu verändern,
dass eine automatische Überprüfung des angezeigten

Bildes möglich ist.
[0006] Dieses Problem wurde erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass

- die Anzeigevorrichtung wenigstens ein Erfassungs-
mittel aufweist, mit welchem aus dem angezeigten
Bild oder dem elektrischen Signal zum Steuern des
Anzeigemittels zum Anzeigen des Bildes eine Infor-
mation erfassbar ist, und

- welches wenigstens ein Vergleichsmittel aufweist,

o mit welchem die von dem wenigstens einen
Erfassungsmittel erfasste Information über das
angezeigte Bild einerseits
o mit

1 der über den Eingang eingelesenen An-
weisung oder
1 einer in der Anweisung enthaltenen In-
formation oder
1 den gespeicherten Bilddaten oder
1 einer mit den Bilddaten gespeicherten
und den Bilddaten zugeordneten Informati-
on

andererseits vergleichbar ist.

[0007] In einer erfindungsgemäßen Anzeigevorrich-
tung sind also Mittel vorgesehen, mit denen es möglich
ist, automatisch zu überprüfen, ob das Anzeigemittel der
erfindungsgemäßen Vorrichtung das Bild anzeigt, zu
dessen Anzeige die erfindungsgemäße Vorrichtung an-
gewiesen worden ist.
[0008] Über das Ergebnis der Überprüfung kann eine
erfindungsgemäße Vorrichtung eine Meldung machen.
Dazu kann die Anzeigevorrichtung ein Meldemittel auf-
weisen, mit dem gemeldet werden kann, wenn mittels
des Vergleichsmittels festgestellt wird, dass das von dem
Anzeigemittel angezeigte Bild nicht dem gemäß der An-
weisung auszuwählenden Bild, der der in der Anweisung
enthaltenen Information, den gespeicherten Bilddaten,
deren Auswahl die Anweisung enthalten hat, oder der
diesen Bilddaten zugeordneten Information entspricht.
Die Meldung kann von einem optischen oder akustischen
Melder des Anzeigemittels sichtbar gemacht werden.
Ebenso ist es möglich, dass das Meldemittel mit einem
Ausgang verbunden ist, über welchen eine Meldung über
das Ergebnis des Vergleiches an eine andere Vorrich-
tung weitergegeben werden kann.
[0009] Der Bildspeicher, das Verarbeitungsmittel, das
Vergleichsmittel und/oder das Meldemittel können Teile
einer oder mehrerer Schaltungen, auch integrierter
Schaltungen sein.
[0010] Grundsätzlich sind verschiedene Ausführun-
gen der Erfindung möglich, die auf unterschiedlichen
Prinzipien der Erfassung des angezeigten Bildes beru-
hen. Zum einen ist es möglich das angezeigte Bild oder
Teile des angezeigten Bildes zu erfassen. Zum anderen
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ist es möglich, die elektrischen Signale zu erfassen, die
das Anzeigemittel ansteuern, um das gewählte Bild an-
zuzeigen.
[0011] Zunächst wird im Folgenden die erste Möglich-
keit näher betrachtet.
[0012] Eine Erfassung des angezeigten Bildes oder ei-
nes Teils des angezeigten Bildes kann zum Beispiel er-
reicht werden, wenn das wenigstens eine Erfassungs-
mittel ein Helligkeitssensor oder ein Farbsensor ist. Ein
solches Erfassungsmittel kann eine Kennung, einen Hel-
ligkeitswert oder einen Farbwert des vom Anzeigemittel
angezeigten Bildes, vorzugsweise an einer bestimmten
Stelle des Bildes oder des Anzeigemittels erfassen.
[0013] Dieser Vorgehensweise liegt die Überlegung zu
Grunde, dass jedes Bild an einer Stelle des Anzeigemit-
tels oder Bildes einen spezifischen Helligkeitswert oder
Farbwert haben kann. Dieser kann sich aufgrund einer
individuellen Kennung ergeben, die die abgespeicherten
Bilder haben. So ist es zum Beispiel möglich, unter-
schiedliche angezeigte Bilder durch Kennungen zu un-
terscheiden, die stets an der gleichen Stelle des Bildes
im Bild enthalten sind. Es könnte auch sein, dass meh-
rere Teilkennungen an verschiedenen Stellen in den Bil-
der enthalten sind, die in der Kombination individuelle
Kennungen der Bilder ergeben. Die Kennung oder Teil-
kennung kann Teil der einem Benutzer zu zeigenden Ge-
staltung des Bildes, zum Beispiel eines Piktogrammes
sein. Es ist aber auch möglich, dass die Kennungen oder
Teilkennungen extra zum Zwecke der individuellen Er-
kennung des Bildes in das Bild eingearbeitet werden,
ohne dass sie Teil des anzuzeigenden Bildes, zum Bei-
spiel Piktogrammes werden.
[0014] Damit jede dieser Teilkennungen erfasst wer-
den kann, kann eine erfindungsgemäße Anzeigevorrich-
tung mehrere Erfassungsmittel aufweisen, zum Beispiel
für jede Teilkennung ein Erfassungsmittel.
[0015] Als Kennung oder Teilkennung kommt zum Bei-
spiel eine Stelle in einem Bereich des Anzeigemittels in
Frage, die je nach Bild einen bestimmten Farb- und/oder
Helligkeitswert hat.
[0016] Es ist aber auch möglich, dass die abgespei-
cherten Bilder, wenn sie von dem Anzeigemittel ange-
zeigt werden, von sich aus, d.h. ohne dass in den Bildern
eine Kennung oder Teilkennung vorgesehen ist, an be-
stimmten Stellen des Anzeigemittels einen individuellen
Farb- oder Helligkeitswert erzeugen. An diesen individu-
ellen Farb- oder Helligkeitswerten können dann die Bilder
erkannt und von anderen Bildern unterschieden werden.
[0017] Zur Erkennung des Bildes aus der oder den er-
fassten Informationen wird die erfasste Information oder
werden die erfassten Informationen mit Referenzwerten
verglichen, die zusammen mit der Anweisung für die Aus-
wahl des Bildes übertragen werden oder in dieser An-
weisung enthalten sind oder zusammen mit den Bildda-
ten des ausgewählten Bildes im Bildspeicher abgelegt
sind oder in diesen Bilddaten enthalten sind.
[0018] Das Erfassungsmittel zum Erfassen einer Ken-
nung, eines Helligkeitswerts oder eines Farbwerts des

vom Anzeigemittel angezeigten Bildes, vorzugsweise an
einer bestimmten Stelle des Bildes oder des Anzeigemit-
tels, kann in unmittelbarer Nähe zu dem Anzeigemittel
angeordnet sein. Das Erfassungsmittel kann insbeson-
dere an dem Anzeigemittel anliegen. Es ist aber auch
denkbar, dass das Erfassungsmittel entfernt von dem
Anzeigemittel angeordnet ist. Die Anzeigevorrichtung
kann dann in wenigstens zwei Teile unterteilt sein. Ein
Teil an einem ersten Ort umfasst das Anzeigemittel und
ein anderer Teil an einem zweiten Ort umfasst das Er-
fassungsmittel. Es kann eine direkte Sichtverbindung
zwischen dem Erfassungsmittel und der bestimmten
Stelle des Bildes bzw. des Anzeigemittels bestehen. Die
bestimmte Stelle könnte zum Beispiel mit einer Kamera
oder dergleichen als Erfassungsmittel beobachtet wer-
den. Es kann aber zwischen dem Erfassungsmittel und
der bestimmten Stelle des Bildes bzw. des Anzeigemit-
tels eine mittelbare Verbindung bestehen, zum Beispiel
über Lichtumlenkmittel, wie zum Beispiel Spiegel oder
spiegelnde Flächen, oder über Lichtleitmittel, wie zum
Beispiel Lichtwellenleiter.
[0019] Es ist möglich, dass die bestimmte Stelle des
Anzeigemittels von einem Rahmen, der das Anzeigemit-
tel einfasst, abgedeckt ist. Dann kann das wenigstens
eine Erfassungsmittel zumindest teilweise zwischen den
Rahmen und dem Anzeigemittel angeordnet sein oder
zumindest teilweise in dem Rahmen angeordnet sein.
[0020] Eine solche Abdeckung ist insbesondere dann
sinnvoll, wenn die angezeigten Bilder anhand von extra
zum Zwecke der individuellen Erkennung des Bildes vor-
gesehenen Kennungen oder Teilkennungen erkannt
werden sollen. Sind Kennungen oder Teilkennungen in
einem vom Rahmen abgedeckten Bereich des Anzeige-
mittels bzw. des angezeigten Bildes vorgesehen, sind
diese von einem Betrachter des Bildes nicht sichtbar und
stören den Betrachter nicht, da sie nicht Teil des für den
Betrachter sichtbaren Bildes sind.
[0021] Es ist aber auch möglich, dass der Rahmen,
der das Anzeigemittel einfasst, Lichtleitmittel oder Lich-
tumlenkmittel, die Licht von der bestimmten Stelle des
Bildes bzw. des Anzeigemittels aufnehmen und zu dem
Erfassungsmittel leiten, abdeckt.
[0022] Im Folgenden wird nun die zweite in dieser An-
meldung beschriebene Möglichkeit betrachtet, ein ange-
zeigtes Bild zu erfassen.
[0023] Dazu kann das wenigstens eine Erfassungsmit-
tel einer erfindungsgemäßen Anzeigevorrichtung ein
Stromsensor sein, mit dem eine Stromaufnahme des An-
zeigemittels oder von einzelnen Bauelementen, insbe-
sondere Transistoren, des Anzeigemittels erfasst wer-
den kann. Die Stromaufnahme des Anzeigemittels oder
von einzelnen Komponenten des Anzeigemittels kann
charakteristisch für das angezeigte Bild sein. Die indivi-
duelle Charakteristik kann in einem statischen Zustand
währen des Anzeigens des Bildes vorliegen und/oder
während eines transienten Zustands bei einem Aufbau
eines Bildes. Anhand der charakteristischen und von
dem oder den Erfassungsmitteln erfassten Stromaufnah-
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me des gesamten Anzeigemittels oder einzelner Kom-
ponenten, zum Beispiel von einzelnen Transistoren, die
die Farbe von Bildpunkten oder die Helligkeit von Bild-
punkten o.ä. steuern, ist dann eine Erkennung eines Bil-
des möglich. Dazu wird die erfasste Größe oder werden
die erfassten Größen mit Referenzwerten verglichen, die
zusammen mit der Anweisung für die Auswahl des Bildes
übertragen werden oder in dieser Anweisung enthalten
sind oder zusammen mit den Bilddaten des ausgewähl-
ten Bildes im Bildspeicher abgelegt sind oder in diesen
Bilddaten enthalten sind.
[0024] Das Anzeigemittel einer erfindungsgemäßen
Anzeigevorrichtung kann ein Flachbildschirm, insbeson-
dere Flüssigkristallbildschirm oder ein OLED-Bildschirm
sein.
[0025] Das Anzeigemittel kann eine Sicherheitsleuch-
te einer Notbeleuchtung sein.
[0026] Eine solche erfindungsgemäße Sicherheits-
leuchte kann eine Rettungswegkennzeichenleuchte
oder Rettungszeichenleuchte sein. Die im Bildspeicher
gespeicherten Bilder können Rettungswegkennzeichen
sein.
[0027] Mindestens eine erfindungsgemäße Sicher-
heitsleuchte kann Teil einer Notbeleuchtung umfassend
eine dynamische oder adaptive Fluchtweglenkung sein.
Die Notbeleuchtung kann neben der Sicherheitsleuchte
ein Steuergerät aufweisen, wobei das Steuergerät mit
der Sicherheitsleuchte verbunden ist und über diese Ver-
bindung von dem Steuergerät die Anweisung zur Aus-
wahl des Rettungswegkennzeichens, welches aus dem
Bildspeicher auszulesen und durch das Anzeigemittel
anzuzeigen ist, an die Sicherheitsleuchte übertragbar ist,
um den Rettungsweg zu kennzeichnen.
[0028] Über die Verbindung zwischen dem Steuerge-
rät und der Sicherheitsleuchte kann von der Sicherheits-
leuchte die Meldung über das Ergebnis des von dem
Vergleichsmittel der Sicherheitsleuchte durchgeführten
Vergleiches zum Steuergerät übertragen werden.
[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der Zeichnung eines Aus-
führungsbeispiels beschrieben. Darin zeigen:

Fig. 1a bis 1c Darstellungen von Bildern die mit ei-
nem Anzeigemittel einer erfindungsge-
mäßen Anzeigevorrichtung angezeigt
werden können.

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus
einem ein Bild anzeigendes Anzeige-
mittels und eines Rahmens, in dem Er-
fassungsmittel angeordnet sind.

[0030] Die in den Figuren 1a bis 1c dargestellten Bilder
sind typische Rettungswegkennzeichen, wie sie grund-
sätzlich aus vielen Gebäuden allgemein bekannt sind.
Die Bilder unterscheiden sich jedoch von herkömmlichen
Bildern durch einen Rand R, der das in dem Bild darge-
stellte Piktogramm P eines flüchtenden Menschen ein-

fasst. Dieser Rand R ist in Abhängigkeit des dargestellten
Piktogramms P gestaltet. Je nach Piktogramm P sind in
dem ansonsten weißen Rand R Bereiche vorgesehen,
die mal schwarz und mal weiß sind. Anhand der Anord-
nung der wahlweise schwarzen oder weißen Bereiche
R1 bis R4 in dem Rand R kann man die Bilder unter-
scheiden, ohne dass man dazu die Piktogramme P be-
trachten muss. In den drei Beispielen sind die für die
Erkennung der Bilder vorgesehenen Bereiche R1 bis R4
des Rands R an den Schmalseiten der rechteckigen Bil-
der vorgesehen. Anhand der Fig. 1a bis 1c lassen sich
vier Bereiche R1 bis R4 unterscheiden, die zur Unter-
scheidung der Bilder mal schwarz, mal weiß eingefärbt
sind.
[0031] Die weiße oder schwarze Färbung der Bilder in
den vier Bereichen R1 bis R4 bilden Teilkennungen, die
zusammen eine in dem Bild vorgesehene Kennung bil-
den, anhand der das Bild erkannt werden kann.
[0032] Die Teilkennungen können von Erfassungsmit-
teln, nämlich Helligkeitssensoren S1 bis S4 erfasst wer-
den, die in dem Rahmen F der Anordnung nach Fig. 2
vorgesehen sind. Dieser Rahmen F fasst das Anzeige-
mittel A ein und überdeckt auch den Rand des Anzeige-
mittels A. Die Überdeckung des Randes des Anzeige-
mittels A durch den Rahmen F geht soweit, dass der
Rand R des von dem Anzeigemittel A dargestellten Bil-
des 1c von dem Rahmen F abgedeckt wird. Die Hellig-
keitssensoren S1 bis S4 sind so im Rahmen F angeord-
net, dass sie über den Teilkennungen des dargestellten
Bildes liegen.
[0033] Aus den durch die Helligkeitssensoren S1 bis
S4 erkannten Teilkennungen kann dann die vollständige
Kennung des Bildes zusammengesetzt werden. Damit
kann mittels der Erfassungsmittel eine Information ge-
wonnen werden, welches Bild von dem Anzeigemittel A
angezeigt wird. Diese Information kann dann mittels ei-
nes Vergleichsmittels mit einer Information verglichen
werden, die angibt, welches Bild angezeigt werden soll.
Stimmen beide Informationen überein, wird das richtige
Bild dargestellt. Unterscheiden sich die beiden Informa-
tionen dagegen, wird das falsche Bild dargestellt, ist die
Darstellung des richtigen Bildes fehlerhaft und/oder das
Anzeigemittel A ausgefallen oder gestört. In jedem Fall
ist das richtige Bild nicht so dargestellt, wie es dargestellt
werden soll. Es liegt dann ein Fehler vor, der gemeldet
werden kann.

Patentansprüche

1. Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Bildern, insbe-
sondere Piktogrammen,

- mit einem Bildspeicher, in dem Bilddaten von
verschiedenen Bildern speicherbar sind,
- mit einem Anzeigemittel (A), zum Anzeigen ei-
nes der gespeicherten Bilder,
- mit einem Verarbeitungsmittel, mit dem aus
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dem Bildspeicher Bilddaten eines der gespei-
cherten Bilder auslesbar und in ein elektrisches
Signal zum Steuern des Anzeigemittels zum An-
zeigen des Bildes umwandelbar sind, und
- mit einem Eingang zum Einlesen der Anwei-
sung zur Auswahl des Bildes, welches aus dem
Bildspeicher auszulesen und durch das Anzei-
gemittel anzuzeigen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Anzeigevorrichtung wenigstens ein Erfas-
sungsmittel (S1 bis S4) aufweist, mit welchem
aus dem angezeigten Bild oder dem elektri-
schen Signal zum Steuern des Anzeigemittels
(A) zum Anzeigen des Bildes eine Information
erfassbar ist, und
- die Anzeigevorrichtung wenigstens ein Ver-
gleichsmittel aufweist,
- mit welchem die von dem wenigstens einen
Erfassungsmittel (S1 bis S4) erfasste Informa-
tion über das angezeigte Bild einerseits
- mit

• der über den Eingang eingelesenen An-
weisung oder
• einer in der Anweisung enthaltenen Infor-
mation oder
• den gespeicherten Bilddaten oder
• einer mit den Bilddaten gespeicherten und
den Bilddaten zugeordneten Information

andererseits vergleichbar ist.

2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung ein
Meldemittel aufweist, mit dem gemeldet werden
kann, wenn mittels des Vergleichsmittels feststellbar
ist, dass das von dem Anzeigemittel angezeigte Bild
nicht dem gemäß der Anweisung auszuwählenden
Bild, der der in der Anweisung enthaltenen Informa-
tion, den gespeicherten Bilddaten oder der den Bild-
daten zugeordneten Information entspricht.

3. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Meldemittel mit
einem Ausgang verbunden ist, über welchen eine
Meldung über das Ergebnis des Vergleiches an eine
andere Vorrichtung weitergebbar ist.

4. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens
eine Erfassungsmittel (S1 bis S4) ein Helligkeitssen-
sor und/oder ein Farbsensor ist, der eine Kennung,
einen Helligkeitswert und/oder einen Farbwert des
vom Anzeigemittel angezeigten Bildes, vorzugswei-
se an einer bestimmte Stelle des Anzeigemittels er-
fasst.

5. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bestimmte Stelle des An-
zeigemittels (A) von einem Rahmen (F), der das An-
zeigemittel einfasst, abgedeckt ist, wobei das we-
nigstens eine Erfassungsmittel (S1 bis S4) zumin-
dest teilweise zwischen dem Rahmen (F) und dem
Anzeigemittel (A) angeordnet ist oder zumindest teil-
weise in dem Rahmen (F) angeordnet ist.

6. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die in der Anweisung
enthaltene oder den Bilddaten zugeordnete Informa-
tion ein Helligkeitswert oder ein Farbwert ist.

7. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens
eine Erfassungsmittel (S1 bis S4) ein Stromsensor
ist, mit dem eine Stromaufnahme des Anzeigemittels
oder von einzelnen Bauelementen, insbesondere
Transistoren, des Anzeigemittels erfasst werden
kann.

8. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in der Anweisung enthalte-
ne oder den Bilddaten zugeordnete Information ein
Stromwert ist.

9. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemit-
tel (A) ein Flachbildschirm, insbesondere Flüssig-
kristallbildschirm oder ein OLED-Bildschirm ist.

10. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemit-
tel (A) eine Sicherheitsleuchte einer Notbeleuchtung
ist.

11. Sicherheitsleuchte einer Notbeleuchtung nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Si-
cherheitsleuchte eine Rettungswegkennzeichen-
leuchte oder Rettungszeichenleuchte ist und die im
Bildspeicher gespeicherten Bilder Rettungsweg-
kennzeichen sind.

12. Notbeleuchtung umfassend eine dynamische oder
adaptive Fluchtweglenkung, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Notbeleuchtung ein Steuergerät
und wenigstens eine Sicherheitsleuchte nach An-
spruch 11 aufweist, wobei das Steuergerät mit der
Sicherheitsleuchte verbunden ist und über diese
Verbindung von dem Steuergerät die Anweisung zur
Auswahl des Rettungswegkennzeichens, welches
aus dem Bildspeicher auszulesen und durch das An-
zeigemittel anzuzeigen ist, an die Sicherheitsleuchte
übertragbar ist, um den Rettungsweg zu kennzeich-
nen.

13. Notbeleuchtung nach Anspruch 12, dadurch ge-

7 8 
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kennzeichnet, dass über die Verbindung zwischen
dem Steuergerät und der Sicherheitsleuchte von der
Sicherheitsleuchte die Meldung über das Ergebnis
des Vergleiches zum Steuergerät übertragbar ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Bildern, insbe-
sondere Piktogrammen,

- mit einem Bildspeicher
- mit einem Anzeigemittel (A), zum Anzeigen ei-
nes im Bildspeicher gespeicherten Bildes,
- mit einem Verarbeitungsmittel, mit dem aus
dem Bildspeicher Bilddaten eines der gespei-
cherten Bilder auslesbar und in ein elektrisches
Signal zum Steuern des Anzeigemittels zum An-
zeigen des Bildes umwandelbar sind,
- mit einem Erfassungsmittel (S1 bis S4),
- mit einem Vergleichsmittel, mit welchem die
von dem wenigstens einen Erfassungsmittel (S1
bis S4) erfasste Information über das angezeig-
te Bild vergleichbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Anzeigevorrichtung einen Eingang zum
Einlesen der Anweisung zur Auswahl des Bildes
aufweist, welches aus dem Bildspeicher auszu-
lesen und durch das Anzeigemittel anzuzeigen
ist,
- in dem Bildspeicher Bilddaten von verschiede-
nen Bildern speicherbar sind,
- mit dem Erfassungsmittel (S1 bis S4) als Infor-
mation über das angezeigte Bild eine Informa-
tion aus dem angezeigten Bild erfassbar ist, und
- mit dem Vergleichsmittel die von dem wenigs-
tens einen Erfassungsmittel (S1 bis S4) erfasste
Information einerseits mit

- der über den Eingang eingelesenen An-
weisung oder
- einer in der Anweisung enthaltenen Infor-
mation oder
- den gespeicherten Bilddaten oder
- einer mit den Bilddaten gespeicherten und
den Bilddaten zugeordneten Information

andererseits vergleichbar ist.

2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung ein
Meldemittel aufweist, mit dem gemeldet werden
kann, wenn mittels des Vergleichsmittels feststellbar
ist, dass die vom Erfassungsmittel erfasste Informa-
tion aus dem von dem Anzeigemittel angezeigten

Bild nicht einem Referenzwert entspricht, der

- zusammen mit der Anweisung für die Auswahl
des Bildes übertragen wird,
- der in der Anweisung für die Auswahl des Bil-
des enthalten ist,
- der in den im Bildspeicher abgelegten Bildda-
ten des Bildes enthalten ist oder
- der zusammen mit den Bilddaten des ausge-
wählten Bildes im Bildspeicher abgelegt ist.

3. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Meldemittel mit
einem Ausgang verbunden ist, über welchen eine
Meldung über das Ergebnis des Vergleiches an eine
andere Vorrichtung weitergebbar ist.

4. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens
eine Erfassungsmittel (S1 bis S4) ein Helligkeitssen-
sor und/oder ein Farbsensor ist, der eine Kennung,
einen Helligkeitswert und/oder einen Farbwert des
vom Anzeigemittel angezeigten Bildes, vorzugswei-
se an einer bestimmte Stelle des Anzeigemittels er-
fasst.

5. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bestimmte Stelle des An-
zeigemittels (A) von einem Rahmen (F), der das An-
zeigemittel einfasst, abgedeckt ist, wobei das we-
nigstens eine Erfassungsmittel (S1 bis S4) zumin-
dest teilweise zwischen dem Rahmen (F) und dem
Anzeigemittel (A) angeordnet ist oder zumindest teil-
weise in dem Rahmen (F) angeordnet ist.

6. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die in der Anweisung
enthaltene oder den Bilddaten zugeordnete Informa-
tion ein Helligkeitswert oder ein Farbwert ist.

7. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemit-
tel (A) ein Flachbildschirm, insbesondere Flüssig-
kristallbildschirm oder ein OLED-Bildschirm ist.

8. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemit-
tel (A) eine Sicherheitsleuchte einer Notbeleuchtung
ist.

9. Sicherheitsleuchte einer Notbeleuchtung nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Si-
cherheitsleuchte eine Rettungswegkennzeichen-
leuchte oder Rettungszeichenleuchte ist und die im
Bildspeicher gespeicherten Bilder Rettungsweg-
kennzeichen sind.

10. Notbeleuchtung umfassend eine dynamische oder

9 10 
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adaptive Fluchtweglenkung, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Notbeleuchtung ein Steuergerät
und wenigstens eine Sicherheitsleuchte nach An-
spruch 9 aufweist, wobei das Steuergerät mit der
Sicherheitsleuchte verbunden ist und über diese
Verbindung von dem Steuergerät die Anweisung zur
Auswahl des Rettungswegkennzeichens, welches
aus dem Bildspeicher auszulesen und durch das An-
zeigemittel anzuzeigen ist, an die Sicherheitsleuchte
übertragbar ist, um den Rettungsweg zu kennzeich-
nen.

11. Notbeleuchtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass über die Verbindung zwischen
dem Steuergerät und der Sicherheitsleuchte von der
Sicherheitsleuchte die Meldung über das Ergebnis
des Vergleiches zum Steuergerät übertragbar ist.

11 12 
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